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Vorwort

Spätestens seit das Bundesgericht im Fall «Rothorn I» (BGE 125  
IV 9) festgehalten hat, dass die Verantwortlichen eines Bergbahn- 
oder Skiliftunternehmens dazu verpflichtet sind, ein ausreichen-
des Sicherheitsdispositiv aufzustellen, welches verhindert, dass 
sich auf den Pisten Lawinenunfälle ereignen, ist die Frage, ob ein 
Sicherheitskonzept erstellt werden muss beantwortet. Bisher 
hatten die Pisten- und Rettungsdienste vergeblich nach einer Vor-
lage für ein Sicherheitsdispositiv gesucht. 
Es ist insbesondere dem Verfasser zu verdanken, dass SBS nun 
ein solch wertvolles Dokument präsentieren kann. Das «Muster 
für ein Sicherheitskonzept Lawinen in einem Schneesportgebiet» 
ist auf Initiative von Gian Darms* entstanden. Es war ihm ein gros-
ses Anliegen eine Vorlage zu schaffen, die in der Praxis Anwen-
dung findet. SBS dankt Gian Darms ganz herzlich für diese her-
vorragende Arbeit.
Es ist zu wünschen, dass dieses Muster für die Praxis zu einem 
Leitfaden bei der Erstellung des eigenen Sicherheitsdispositivs 
wird. Es enthält die wichtigsten Punkte und bietet Gewähr, dass 
nichts vergessen geht. Vermutlich ist dieses Muster für einige 

Schneesportgebiete zu ausführlich, da es Regelungsgegenstände 
enthält, die für gewisse Orte nicht notwendig sind (so beispiels-
weise Flugrouten oder generell die künstliche Lawinenaus-
lösung). Ein Sicherheitsdispositiv muss nicht zwingend in diesem 
Detaillierungsgrad erstellt werden. Es sei jedoch unbedingt auf 
die Checkliste auf Seite 6 verwiesen. Diese ist das Grundgerüst 
für die sicherheitstechnische Lawinenprävention. 

Bern, im Februar 2016

Alexander Stüssi 
Leiter Abteilung Recht und Ressourcen

*  MSc Geografie, Lawinenprognostiker SLF, Fachmann des Pisten- und 
Rettungsdienstes, Kursleiter Zentralkurs B für SBS
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Einleitung

Das vorliegende Dokument ist als Vorlage eines Sicherheits-
konzeptes zu verstehen. Sie wurde am Beispiel des kleinen 
Schneesportgebietes Rinerhorn in Davos verfasst. Ziel des vor-
liegenden Sicherheitskonzepts Lawinen ist es, den Pisten- und 
Rettungschefs der Schweizer Seilbahnbranche an einem kon-
kreten Beispiel zu zeigen, welche Punkte in einem Sicherheits-
konzept Lawinen enthalten sein können.
Das konkrete Konzept kann auch weniger umfangreich sein als 
das vorliegende Muster. Insbesondere das Lawinenkataster 
dürfte nur in seltenen Fällen ähnlich detailliert sein. 
Wichtig ist zum einen, dass die Lawinensituation mittels Karten 
und Fotos ersichtlich wird. Zum anderen gibt ein Sicherheitskon-
zept Lawinen Auskunft, auf welchen Grundlagen die Beurteilung 
der aktuellen Lawinensituation beruht. Auch das Vorgehen bei 
 einer Sperrung oder Teilöffnung im Fall von Lawinengefahr sowie 
Sprengpunkte, Ablauf einer Sicherungsaktion und Dokumen-
tation der künstlichen Auslösung sind zu beschreiben. Das 
 Sicherheitskonzept soll dabei sämtliche Prozesse und Formulare 
enthalten, welche im Schneesportgebiet bezüglich Lawinen zur 
Anwendung kommen.
Ein Sicherheitskonzept Lawinen macht das vorhandene Wissen 
für alle Verantwortlichen im Schneesportgebiet greifbar. Es ste-
cken viele Erfahrungswerte in den Köpfen der Sicherungschefs, 

welche nirgends schriftlich festgehalten sind. Das Konzept er-
möglicht neuen Mitarbeitenden, sich mit der Gefährdungssitua-
tion und dem Vorgehen bei der Sicherung auseinanderzusetzen. 
Zudem kann auch die Zusammenarbeit mit den übrigen Bereichen 
im Schneesportgebiet optimiert werden, wenn beispielsweise die 
Abläufe bei Sperrungen oder künstlicher Lawinenauslösung 
 bekannt sind. Ein Pistenfahrzeugführer kann nur dann an der 
 optimalen Stelle warten, wenn er aufgrund des Katasters den 
nicht gefährdeten Bereich kennt.
Nicht zuletzt ist eine lückenlose Dokumentation bei einem Lawi-
nenunfall oder einem Zwischenfall bei der künstlichen Lawinen-
auslösung sehr wichtig. 
Auf der folgenden Seite wird der Inhalt eines Sicherheitskonzepts 
Lawinen in Form einer Checkliste beschrieben. Danach folgt  
die Umsetzung dieses Inhalts am konkreten Beispiel des Schnee-
sportgebiets Rinerhorn. Im Anhang befinden sich sowohl entspre-
chende Unterlagen vom Pisten- und Rettungsdienst am Riner horn 
als auch eine Erklärung zur Herleitung der Gefährdung ohne  
detailliertes Kataster mit Hilfe des Pauschalgefälles und weiter-
führende Beispiele.
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Checkliste: Sicherheitskonzept 
Lawinen Schneesportgebiet

1. Zu sicherndes Gebiet

– Übersicht mit Gebäuden, Anlagen, Schneesportabfahrten, 
Winterwanderwegen, Schlittelwegen, markierten Schnee-
schuhrouten und Loipen

– Definition des Perimeters, für welchen der lokale Pisten- und 
Rettungsdienst zuständig ist

– Ausscheiden von Lawinenanrissgebieten aufgrund von folgen-
den Unterlagen:

 • Hangneigungskarte
 • Lawinenkataster 
 • Lawinengutachten zu den Anlagen
 • Schadenlawinendatenbank des SLF
– Gefährdung für Gebäude, Anlagen, Wege, Abfahrten und  

Loipen (Lawinenkataster –> Herleitung in Anhang A1)
– Bestehende bauliche Schutzmassnahmen
– Zusammenfassung
– Zusammenarbeit mit betriebsfremden Organisationen (all-

fällige Zusammenarbeit mit Tiefbauamt oder Gemeinde  
–> weitere Quellen: Gefahrenzonenplan oder Gefahrenhin-
weiskarte; Delegation der Verantwortung bei Doppelnutzung 
–> Anhang A2)

2. Beurteilung der aktuellen Lawinensituation

– Verwendete Daten (–> Beschreibung der Daten und Nennung 
der Bezugsquellen)

– Dokumentation
 • Eigene Formulare
 • IFKIS EVAL (–> Anhang A7)
 • Formular «Beurteilung der Lawinengefahr – Pisten- und 

Rettungsdienste» aus dem Zentralkurs B (–> Anhang A8)
– Darstellung des Vorgehens bei der Beurteilung der Lawinen-

situation

3. Sperrung / Nichtinbetriebnahme,  
 Teilöffnung bei Lawinengefahr

– Absperrkonzept bei Lawinengefahr (Absperrorte im Schnee-
sportgebiet)

– Ablaufschema mit Verantwortlichkeiten
– Dokumentation
 –>   separate Beschreibung der beiden Fälle ‚Nichtinbetrieb-

nahme‘ und ‚Teilöffnung‘

4. Künstliche Lawinenauslösung

– Karten oder Fotos von typischen Sprengorten mit Detail-
angaben pro Sprengpunkt (Höhe über Meer, Exposition,  
Hangneigung, Sprengmethode und mögliche Gefahr von  
Sekundärlawinen, allenfalls gefährdete Objekte)

– Flugroute(n) Helikopter (–> allenfalls Flugroute für fixe  
Sprenganlagen)

– Route(n) Sprengpatrouille
– Absperrkonzept bei künstlicher Lawinenauslösung
– Warteräume für Fahrzeuge und Mitarbeitende
– Ablaufschema Sicherungsaktion mit Verantwortlichkeiten
– Massnahmen bei Teilerfolgen oder Sprengungen ohne Erfolg. 

Nötige Gegebenheiten für eine Öffnung nach der Sicherungs-
aktion.

– Dokumentation
 • Vollständiges Sprengprotokoll pro Sprengpunkt (–> allen- 

 falls Sprengpunkte mit GPS erfassen)
 • Sprengmittelbuchhaltung
 • Lawinenkartierung
 • Eigene Statistiken / NXD

5. Weitere Unterlagen

– Verweise zu rechtlichen Grundlagen (z.B. SprstG und SprstV, 
Wegleitungen, SBS-Richtlinien, SKUS-Richtlinien)

– Interne Dokumente (z.B. Organigramme, Pflichtenhefte,  
interne Bestimmungen, Zusammenarbeit mit anderen Lawi-
nendiensten, Lawinengutachten)

– Notfallkonzepte (z.B. Alarmschema, Lawinenunfall –> können 
in separatem Rettungskonzept abgelegt werden)

–> Auf weitere Unterlagen kann man verweisen oder sie können 
direkt im Anhang abgelegt werden. 
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Zu sicherndes Gebiet

Übersicht
 
Das Schneesportgebiet Rinerhorn erschliesst die Westseite des 
Gebirgszugs vom Äbirügg (2107 m) über das Rinerhorn (2495 m) 
bis zum Nüllisch Grat. Es besteht aus einer Gondelbahn als Zu-
bringer, zwei Skiliftanlagen (Hubel und Trainer) sowie zwei Dop-
pelskiliftanlagen (Juonli I und II / Nüllisch I und II –> untenste-
hende Karte).
 

Zu beurteilende Lawinenzüge  
im Schneesportgebiet

Eine wichtige Grundlage zur Ausscheidung von Anrissgebieten ist 
die Hangneigungskarte. Die Karte auf S. 9 – gerechnet auf der 
Grundlage des DHM25 (Höhenmodell mit 25 m Auflösung) – mit 
den gängigen Klassengrenzen >30° bis ≤35° (gelb), >35° bis ≤40° 
(orange), >40° bis ≤45° (rot) und >45° (violett) dargestellt.
Dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Rettungsdiensten der Bergbahnen, dem Gemeindelawinendienst 
sowie dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF 
werden unter Leitung des SLF die Umrisse von beobachteten La-
winen in der Landschaft Davos aufgezeichnet. Der umfassende 
Datensatz dient in der vorliegenden Arbeit als Kataster für die zu 
beurteilenden Lawinenzüge (–> nachfolgender Abschnitt).

Aufgrund des Katasters und der Hangneigungskarte konnten  
acht Anrissgebiete (A bis H) ausgeschieden werden (–> Karte,  
S. 9), welche eine Gefährdung für Anlagen oder Pisten darstellen1.
Von den Anlagen ist einzig der Doppelskilift Nüllisch lawinenge-
fährdet. Anders ist die Situation bei den Schneesportabfahrten. 
Diese sind im oberen Teil des Schneesportgebietes mehrheitlich 
lawinengefährdet (–> Karte S. 12/13). Die Lawinen können zwi-
schen Hubel (2281 m) und Marchhüreli (2578 m), im anschliessen-
den Talkessel und am Nüllisch Grat anbrechen (–> Karten  
S. 8 und 9). Die betroffenen Anrissgebiete sind südwest-, west-, 
nordwest-, nord- und nordostexponiert und liegen im Höhenbe-
reich zwischen 2100 m und 2700 m.

Lawinenkataster

Die ersten Einträge im Datensatz der Lawinenkartierung aus dem 
Schneesportgebiet Rinerhorn stammen vom Winter 1973/74. Ins-
gesamt sind bis und mit Winter 2013/14 511 Lawinen erfasst. Bei 
251 Lawinen (rund 50 Prozent) ist die Auslöseart unbekannt,  
32 Lawinen (rund 6 Prozent) wurden durch Personen ausgelöst, 
101 Lawinen (rund 19 Prozent) sind spontan abgegangen und 127 
Lawinen (rund 25 Prozent) wurden gemäss dem Kataster künst-
lich2 ausgelöst.
19 Lawinen hatten einen Personenschaden zur Folge. Bei zwei 
Lawinenereignissen gab es je einen Lawinentoten (–> Tabelle 
S.10). Die räumliche Verteilung der Lawinenunfälle ist auf der 
Karte auf Seite 12/13 dargestellt. 
Im Anrissgebiet H ereigneten sich drei der sechs Lawinen mit 
Personenschäden während des Winters 1972/73. Zu dieser Zeit 
wurde im Anrissgebiet H nur bei einer möglichen Gefährdung des 
Nüllisch Doppelskilifts künstlich gesichert (–> Grossschnee-
fälle). Die  Pisten Nr. 9 und 10 wurden nämlich erst 1975 angelegt.  
Dieses Beispiel deutet darauf hin, dass sich die künstliche Aus-
lösung nicht nur auf die Lawinensicherheit von Schneesport-
abfahrten auswirkt, sondern auch auf Personenauslösungen  
(–> Abbildung unten, S. 9).

Übersichtskarte des Schneesportgebiets  
Rinerhorn mit Gebäuden, Anlagen, Abfahrten 
sowie dem Winter wanderweg und dem  
Schlittelweg (Legende S. 11 zu Karte auf  
S. 12/13).

1 In den alten Lawinengutachten, welche im Zusammenhang mit dem 
Bau der Anlagen im Schneesportgebiet Rinerhorn erstellt wurden, 
konnten keine detaillierten Informationen zu den Anrissgebieten  
gefunden werden.

2 Künstlich ausgelöste Lawinen werden bei der Lawinenkartierung  
Davos nicht systematisch aufgenommen; deshalb diese kleine Anzahl 
während der letzten 40 Jahre. Am Rinerhorn wurden künstlich  
ausgelöste Lawinen seit 1988 vollständig im NXD2000, resp. dessen 
Vorgängerversion erfasst. Dort konnten Lawinen jedoch nur mit  
Koordinaten und ohne Umrisskartierung eingetragen werden.  
Deshalb konnten diese Daten bei der vorliegenden Auswertung nicht 
berücksichtigt werden.
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Lawinenanrissgebiete A bis H und dazu
gehörige Fliessrichtung (grün). In den Anriss
gebieten B bis H werden Lawinen künstlich 
ausgelöst. Im Anrissgebiet A erfolgt in der Regel 
nur eine Beurteilung der Lawinensituation  
(–> Grabentobel–ARA, S. 15). Die hellblaue 
Fläche umfasst das Gelände, wo der Pisten 
und Rettungsdienst weder eine Beurteilung 
der Lawinensituation vornimmt noch Lawinen 
künstlich auslöst. Hinterlegt ist mit erhöhter 
Transparenz die Hangneigungskarte (Legende 
in Karte auf S. 12/13).

Blick von der Bergstation des Nüllisch  
Doppelskilifts zum Nüllisch Grat. Im Vorder
grund die Verzweigung der Pisten Nr. 8 und 9  

(Foto: G. Darms, 10.02.2015).
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Datum Anriss- 
gebiet

Personen  
erfasst/tot

Organisierte 
Rettung

Besonderes

19.04.1970 A 4/0 ja  -

04.02.1973 H 1/0 ja Mit leichten Verletzungen zum Arzt gebracht.

04.03.1973 H 1/0 ja  -

11.03.1973 H 1/0 ja  -

24.03.1973 C 1/0 nein Zwei Patrouilleure beim Sprengen, einer wurde mitgerissen (Selbstbe-
freiung).

25.03.1973 A 1/0 ja Ganzverschüttet, unverletzt.

18.01.1976 D 1/0 ja Nachsuche, da unklar war, ob noch mehr Personen verschüttet waren.

22.01.1983 G 2/1 ja Fünf Variantenfahrer, ausgelöste Lawine verursachte zwei Sekundärla-
winen. Fuss der Person ragte aus der Lawine heraus, Person konnte 
dennoch nur noch tot geborgen werden.

09.03.1988 B 1/0 ja Geführte Gruppe (Skilehrer).

27.12.1995 A 1/0 nein Kameradenrettung.

30.12.1999 A 1/0 nein Selbstbefreiung.

01.01.2000 E 1/0 nein Kameradenrettung.

31.01.2000 G 1/0 nein Selbstbefreiung.

30.12.2002 D 1/0 nein Kameradenrettung.

29.12.2003 H 11/1 ja Eine 11-köpfige J&S-Gruppe (ohne Sicherheitsausrüstung) fuhr mit dem 
Nüllisch-Skilift zur Bergstation und von dort über Piste Nr. 9 bis zum 
Nüllisch Grat. Dort gingen sie unter der Absperrung durch und verlie-
ssen die markierte Piste. Zwei der 11-köpfigen Gruppe wurden von einer 
Lawine erfasst, mitgerissen und ganzverschüttet. Die anderen acht Teil-
nehmer und der Leiter blieben auf der Lawine. Ein Verschütteter konnte 
nach 18 Minuten geborgen werden und war nur leicht unterkühlt. Da 
vorerst keine weiteren Personen vermisst wurden, wurde die Rettungs-
aktion von der REGA abgebrochen. Eine Zeugenbefragung eines Retters  
ergab, dass noch eine weitere Person vermisst wurde. Die Suche wurde 
fortgesetzt. Der zweite Verschüttete wurde mit einem Lawinenhund 
rasch gefunden, er überlebte den Unfall jedoch nicht.

02.01.2007 H 1/0 nein Kameradenrettung.

13.01.2008 A 1/0 ja Selbstbefreiung, wegen unklaren Zeugen-aussagen musste eine  
Kontrollsuche durchgeführt werden.

13.01.2008 H 2/0 ja Kameradenrettung.

08.02.2008 F 1/0 nein Selbstbefreiung, teilverschüttet.

Übersicht zu den 19 Lawinen mit Personen
schaden, welche in der Schadenlawinen
datenbank am SLF für den Perimeter des 
Schneesportgebietes Rinerhorn aufgeführt 
sind.
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Künstlich ausgelöste Lawinen wurden im Datensatz der La-
winenkartierung nicht systematisch erfasst. Die vorliegenden 
 Daten zeigen jedoch, dass Schneesportabfahrten regelmässig 
von künstlich ausgelösten Lawinen erreicht wurden. Im Jahr 1983 
drang eine künstlich ausgelöste Lawine bis auf das Trasse des 
Nüllisch Doppelskilifts vor (–> Karte S. 12/13, Anrissgebiet D).
Die Karte auf Seite 12/13 zeigt zusammenfassend für die vorlie-
gende Aus wertung die Umrandungen aller Lawinenabgänge, wel-
che im  Datensatz der Lawinenkartierung vorhanden sind. So wird 
ersichtlich, in welche Bereiche Lawinen zwischen 1973/74 und 
2013/14 vor gestossen sind.
 

Wertet man die spontanen Lawinenabgänge aus, so wurde erst 
einmal eine Anlage von einer spontanen Lawine erfasst, nämlich 
die Umlenkräder des Nüllisch-Doppelskilifts im Jahr 1974  
(–> Karte S. 12/13, Anrissgebiet F). Dieselbe Lawine erreichte 
auch die Nülli Bar (Gebäude westlich der Umlenkräder). Schäden 
gab es keine.

Schneesportabfahrten wurden bei 6 Ereignissen von spontanen 
Lawinen erreicht:
– 08.03.1974 Anrissgebiet C  –> Piste Nr. 7
– 21.03.1978 Anrissgebiet D  –> Piste Nr. 8 
   (–> obenstehende Abbildung)
– 31.12.1978 Anrissgebiet G  –> Piste Nr. 9
– 29.01.1979 Anrissgebiet A  –> Piste Nr. 13
– 22.01.2005 Anrissgebiet C  –> Pisten Nr. 8 und 9
– 23.01.2005 Anrissgebiet B  –> Blaue Traverse vom Hubel 
   zur Piste Nr. 5

Ob die Schneesportabfahrten zu diesem Zeitpunkt geöffnet oder 
geschlossen waren, lässt sich bei den Lawinen vor 1978 nicht 
mehr eruieren. Nach 1978 waren die Abfahrten zum Zeitpunkt der 
Lawinenabgänge geschlossen.
Im Vergleich zu den künstlich ausgelösten Lawinen flossen – mit 
Ausnahme der oben erwähnten spontanen Lawine von 1974 – die 
spontanen Lawinen immer weniger weit.

Blick vom Nüllisch Grat nach Nordosten zum 
Verbindungsgrat zwischen Rinerhorn (2495 m) 
und Marchhüreli (2578 m) mit dem Anriss
gebiet D sowie Teilen des Anrissgebiets C.  
Der Rote Graben geht auf einer Höhe von 2060 
m in den Rieberbach über (–> Abbildung S. 14 / 
Foto: G. Darms, 10.02.2015)

(–> siehe folgende Doppelseite)
Umrandungen aller Lawinenabgänge im  

Datensatz der Lawinenkartierung für den  
Ausschnitt des Schneesportgebiets Rinerhorn 

im Massstab 1:15’000. Zusätzlich sind  
auch die Schneesportabfahrten, die  

Lawinen anrissgebiete, alle Lawinenunfälle 
mit Personenschaden sowie die baulichen  

Schutzmassnahmen aufgeführt.
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Bauliche Schutzmassnahmen

Während des Baus des Nüllisch Doppelskilifts im Jahr 1971 
mussten als Schutzmassnahmen für Lawinenabgänge aus dem 
Roten Graben zwei Ablenkdämme geschüttet werden. Oberhalb 
des Skilifts wurde dazu die natürliche Geländekante verlängert. 
Unterhalb des Doppelskilifts musste ein Erddamm aufgetragen 
werden (–> untenstehende Abbildung). Diese Ablenkdämme die-
nen dazu, das seitliche Ausbrechen von Lawinen zu verhindern.
Bis in den Bereich dieser baulichen Schutzmassnahmen sind 
künstlich ausgelöste Lawinen mindestens 7-mal vorgestossen 
(1974, 1977, 1978, 1981, 1983, 2x1987 –> Anrissgebiet C).

Fazit

Von den Anlagen im Schneesportgebiet Rinerhorn ist nur der 
 Nüllisch Doppelskilift beim Übergang vom Rieberbach lawinen-
gefährdet. Die Anlage ist an der gefährdeten Stelle durch zwei 
 Ablenkdämme geschützt (–> vorangehender Abschnitt). Das 

letzte Mal stiess eine Lawine im Jahr 1987 bis in den Bereich der 
Ablenkdämme vor. Zudem wurden die Umlenkräder desselben 
Doppelskilifts einmal von einer spontanen Lawine erfasst, im 
Jahr 1974. 
Die Nülli Bar kann als einziges Gebäude von Lawinen erreicht 
werden. Sie wird in der Regel erst Anfang Februar geöffnet. Vor-
her hat es an diesem Standort zu wenig Sonne.
Schneesportabfahrten sind durch trockene Lawinen kleiner und 
mittlerer Grösse in verschiedenen Abschnitten gefährdet. Dies 
betrifft insbesondere die Traverse vom Hubel in die Piste Nr. 5 als 
auch die Pisten Nr. 7, 8, 9 und 10. In diesen Bereichen treten Pis-
tenverschüttungen bei künstlicher Lawinenauslösung mehrmals 
pro Winter auf. 
Das Beispiel der Pisten Nr. 9 und 10 zeigt, dass sich ein vermehr-
ter Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung positiv auf Perso-
nenauslösungen auswirkt (–> Lawinenkataster, S.8).
Im Anrissgebiet A wird gemäss Karte auf S. 9 in der Regel nicht 
künstlich gesichert, da weder Schneesportabfahrten noch Anla-
gen gefährdet sind. Es besteht jedoch eine Zusammenarbeit mit 
dem Gemeindelawinendienst Davos, falls die Gefahr besteht, 
dass Lawinen aus dem Anrissgebiet A bis in den Bereich der ARA 
vorstossen könnten (–> Karte S. 12/13).
Aufgrund der relativ grossen Geländerauhigkeit treten Gleit-
schneelawinen im Schneesportgebiet Rinerhorn nicht auf.  
Nassschneelawinen sind vor allem im Anrissgebiet D häufig. Der 
Pisten- und Rettungsdienst versucht, das Nassschneeproblem 
mit häufigem Lawinensprengen während des Hochwinters mög-
lichst klein zu halten.

Bauliche Schutzmassnahmen beim Doppel
skilift Nüllisch am Übergang vom Rieberbach. 
Beim hinteren Ablenkdamm ist der natürliche 
Geländeverlauf grün dargestellt, die braune 
Linie visualisiert den aufgeschütteten Teil.  
Sowohl der Damm im Vordergrund als auch 
der Damm im Hintergrund haben eine Höhe 
von 3 m (Foto: G. Darms, 10.02.2015).
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Zusammenarbeit mit betriebsfremden  
Organisationen

Der Pisten- und Rettungsdienst am Rinerhorn ist im Auftrag  
des Gemeindelawinendienstes Davos auch mit der künstlichen 
La winenauslösung in drei Bereichen ausserhalb des Schnee-
sportgebiets betraut.

Grabentobel – ARA
Aus dem Grabentobel können Nassschneelawinen in seltenen 
Fällen bis in den Bereich der ARA vorstossen (–> vorangehender 
Abschnitt). Dies geschah das letzte Mal am 19.04.1970. Danach 
wurde ein Damm geschüttet. Dieser und das ungefähre Ausmass 
der damaligen Lawine sind in der Karte auf S. 15 eingezeichnet. 
Neben den Gebäuden der Kläranlage sind auch die Häuser in Höfji 
und die Langlaufloipe gefährdet. Weil das dazugehörige Anriss-
gebiet A vom Schneesportgebiet aus sehr einfach erreichbar ist, 
hat der Gemeinde lawinendienst von Davos die Sicherung des Gra-
bentobels an den Pisten- und Rettungsdienst delegiert. Bei An-
wendung der künstlichen Auslösung im Anrissgebiet A sind spe-
zielle Absperrmassnahmen nötig (–> S. 20).

Kantonsstrasse Richtung Wiesen 
Die Kantonsstrasse Richtung Wiesen ist zwischen Davos Glaris 
und Schmelzboden von Lawinen aus dem Breitzug, dem Tafern-
azug und dem Rotschtobel gefährdet. Der Pisten- und Rettungs-
dienst nimmt nach Absprache mit dem Gemeindelawinendienst 
Sprengungen an den vorgegebenen Sprengpunkten vor (–> An-
hang A3). Eine Sperrung der Kantonsstrasse ist nicht zwingend 

nötig, da es Schutzgalerien gibt. Über eine allfällige Sperrung 
wird von Fall zu Fall telefonisch entschieden. Die Sperrungen er-
folgen durch Mitarbeiter des Gemeindelawinendienstes.  
Zudem orientieren diese die Anwohner der Liegenschaften tele-
fonisch.
In der Vereinbarung zwischen dem Pisten- und Rettungsdienst 
und dem Gemeindelawinendienst ist weiter geregelt, dass die 
Verantwortung für die fachgemässe Manipulation und den Abwurf 
der Sprengladungen beim Sprengleiter liegt. Die künstliche Aus-
lösung erfolgt erst nach gegenseitiger telefonischer Absprache 
zwischen dem Gemeindelawinendienst und dem Pisten- und Ret-
tungsdienst. Allfällige Schäden werden von der Gemeinde Davos 
übernommen.

Sertig
Zwischen Litzi und Sertig Dörfli ist auch die Strasse ins Sertigtal 
lawinengefährdet. Es besteht dieselbe Zusammenarbeit mit dem 
Gemeindelawinendienst wie für die Kantonsstrasse Richtung 
Wiesen (–> vorangehender Absatz). Die entsprechenden Spreng-
punkte und die Absperrorte sind in Anhang A4 abgebildet.  

Anriss, Sturzbahn und Ablagerungsgebiet 
von Lawinen aus dem Anrissgebiet A. Die 
Langlaufloipe ist türkis, das ungefähre  
Ausmass der Lawine von 1970 rot und der 
Damm orange eingefärbt.
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Beurteilung der aktuellen 
Lawinensituation

Daten

Bei der Beurteilung der aktuellen Lawinensituation werden so-
wohl aktuelle wie auch Prognosedaten berücksichtigt.
Die notwendigen Daten zur Beurteilung des Istzustandes werden 
an insgesamt vier Standorten manuell und automatisch erhoben. 
Die Daten der Windstation Jatzmeder (2055 m) können betriebs-
intern abgerufen werden, diejenigen der IMIS Windstation Chra-
chenhorn (DAV1, 2891 m) im IFKIS oder auf der SLF-App White 
Risk. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht:

Parameter Standort Art der  
Messung

Mess-
frequenz

Schneehöhe Nüllisch Berg manuell 1x täglich

Trainer Tal manuell 2x täglich

Neuschnee Nüllisch Berg manuell 1x täglich

Trainer Tal manuell 2x täglich

Wasserwert  
Neuschnee

Trainer Tal manuell 1x täglich

Einsinktiefe Trainer Tal manuell 1x täglich

Schneetempe-
ratur 10 cm

Trainer Tal manuell 2x täglich

Lufttemperatur 
Mittag

Trainer Tal manuell 1x täglich

Bewölkung SOS Posten  
Jatzmeder

manuell 2x täglich

Windrichtung  
und -stärke

Windstation  
Jatzmeder

automatisch alle  
10 Minuten

IMIS Wind station  
Chrachenhorn

automatisch alle  
10 Minuten

Ergänzt werden die Daten durch Beobachtungen aus dem Ge-
lände. Dazu zählen hauptsächlich Gefahrenzeichen, aufgetretene 
Lawinen oder Sprengergebnisse/Testsprengungen. Die Informa-
tionen können auch von Dritten stammen (Schneesportgebiete 
Parsenn und Jakobshorn, Bergführer, Schneesportlehrer,…). 
Auch Ergebnisse aus der Berechnung des NXD-Algorithmus 
 fliessen in diese Beurteilung ein.
Neben der Erfassung der Parameter aus nebenstehender Tabelle 
muss auch  deren zeitliche Entwicklung berücksichtigt werden. 
Diese Daten werden aus dem Lawinenbulletin des SLF, dem 
Alpenwetter bericht von MeteoSchweiz sowie den automatisch ge-
nerierten Modelloutputs auf Meteocentrale (Detailvorhersage 
Davos)  bezogen.
 

Dokumentation

Die Daten (–> vorangehender Abschnitt) werden laufend auf un-
tenstehendes  Dokumentationsformular eingetragen:
Das Formular wird im Normalfall zweimal täglich – morgens und 
mittags – auf Papier ausgefüllt. In sehr dynamischen Situationen 
sind auch mehrere Einträge pro Tag möglich. Nach Abwesen-
heiten erfolgt eine Übergabe aufgrund dieses Formulars.
Das Beiblatt zum Formular im Anhang A6 enthält weiterführende 
Informationen und stellt sicher, dass die entsprechenden Spalten 
korrekt ausgefüllt werden. 
Bei entsprechender Gebietsgrösse (grosse Höhendifferenz, ver-
schiedene Geländekammern) sollte möglichst mit verschiedenen 
Tabellen pro Sektor gearbeitet werden. In diesem Fall ist eine 
elektronische Dokumentation – beispielsweise mit Tablets – 
 sicherlich von Vorteil.

Parameter zur Beurteilung des Istzustandes 
mit Standort, Art der Messung und Mess
frequenz. Die meisten manuell erhobenen  
Parameter werden beim Trainer Tal erhoben. 
Dieser Standort ist jederzeit erreichbar.  
1x täglich bedeutet dabei morgens im Rahmen 
der technischen Pistenkontrolle, 2x täglich 
morgens und mittags.

Dokumentationsformular zur Beurteilung der 
Lawinensituation (–> Anhang A5). Das Formu
lar ist farblich in 4 Abschnitte getrennt. Weiss 

sind Zeitstempel und Visum hinterlegt, blau 
alle Parameter zur Beurteilung des Ist 
Zustandes. Die wichtigsten Grössen der 

 Wetterentwicklung sind hellgrün markiert, 
Entscheidungen/Bemerkungen orange. 
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Absperrkonzept: Absperrorte  
im Schneesportgebiet

Die Bergstation der Zubringer-Gondelbahn (Station Jatzmeder) 
ist lawinensicher. Die Talabfahrt sowie der Winterwanderweg und 
der Schlittelweg sind ausser bei extremen Lawinensituationen 
ebenfalls nicht gefährdet. 
Bei Lawinengefahr für Schneesportabfahrten oder Anlagen 
 besteht die einfache Möglichkeit, die Doppelskilifte Juonli und 
Nüllisch nicht in Betrieb zu nehmen. Deshalb braucht es keine 
 Absperrungen im Schneesportgebiet. Absperrungen sind jedoch 
fallweise bei der künstlichen Lawinenauslösung nötig (–> Ab-
sperrkonzept, S.20).
Um der Informationsverantwortung nachzukommen, wird bei 
 Lawinengefahr die SKUS-Tafel Nr. 8 «Lawinengefahr im freien 
Gelände» an sämtlichen Talstationen aufgestellt. Bei der Free-
ride Checkpoint-Tafel neben der Station Jatzmeder wird die 
 Lawinenwarnleuchte in Betrieb genommen3.

Ablaufschema Sperrung/ 
Nichtinbetriebnahme

Folgendes Schema zeigt den Ablauf bei einer Nichtinbetrieb-
nahme des Schneesportgebiets infolge Lawinengefahr.

Der Entscheid über Sperrung resp. Nichtinbetriebnahme bei 
 Lawinengefahr (Nr. 1) wird vom Pisten- und Rettungschef resp. 
seinem Stellvertreter gefällt und im Tagesjournal mit dem Zeit-
punkt festgehalten. Danach werden der Geschäftsführer (Nr. 2) 
und der technische Leiter (TL, Nr. 3) informiert. In Absprache mit 
dem TL wird entschieden, ob und wo das Personal wartet. Danach 
orientiert der TL das Personal. Die Fahrer sind dem Pisten- und 
Rettungschef (PRC) unterstellt und werden daher via SOS-Zent-
rale informiert (Nr. 4). Der PRC muss sich vorgängig überlegen, 
ob und wo präpariert werden soll. Abhängig von der Absprache 
mit dem TL werden die Kasse und die betriebsinternen Restau-
rants (Nr. 5) orientiert. Dann folgt die externe Information (Nr. 6). 
Dazu gehören die Gäste im Tal und die Tourismusorganisation 
DDO (via Kasse), die Skischule sowie allenfalls der Gemeinde-
lawinendienst (via SOS-Zentrale) als auch externe Restaurants 
(Restaurant Spina via Geschäftsführer). Das Internet und die 
 Panoramatafeln werden von der SOS-Zentrale gesteuert. 
Die Information sämtlicher Stellen des Ablaufschemas wird mit 
der dazugehörigen Zeit im Tagesjournal rapportiert. Die für die 
einzelnen Prozesse verantwortlichen Personen können dem 
 Organigramm im Anhang A11 entnommen werden.

Ablaufschema Teilöffnung

Wird nur ein Teil des Schneesportgebiets in Betrieb genommen – 
beispielsweise alle Anlagen ausser dem Nüllisch Doppelskilift – 
gilt das gleiche Prozessschema wie im vorangehenden Abschnitt. 
Falls eine Schneesportabfahrt vorgängig in Betrieb war, braucht 
es nach der Sperrung eine Kontrollfahrt. 

Sperrung/Nichtinbetriebnahme, 
Teilöffnung bei Lawinengefahr

3 SBS-Richtlinie N. 129 «Zur Warnung von Schneesportlern, die abseits 
der markierten Abfahrten das freie Gelände befahren, ist ab Gefahren-
stufe 3 (erhebliche Lawinengefahr) wenigstens an jeder Zubringer-
station die Warntafel 8 auszuhängen und die Lawinenwarnleuchte in 
Betrieb zu setzen. [...] »

1

2

3

4

5

6

Nr. Prozess

Start
Verantwortung 

PRC

Entscheid Nichtinbetriebnahme

Information Geschäftsführer

Information Technischer Leiter Information  
Personal Anlagen

Information Fahrer

Information Kasse /  
betriebsinterne Restaurants

Information extern

Ende
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Künstliche Lawinenauslösung

Karten mit typischen Sprengorten

Die untenstehende Karte zeigt eine Übersicht über alle Spreng-
punkte mit der dazugehörigen Bezeichnung. Insgesamt gibt es 36 
Sprengpunkte im Schneesportgebiet. 28 davon können mit dem 
Avalancheur  bedient werden (Standort beim roten Dreieck rund 
350 m südlich der Station Jatzmeder). Von den anderen acht kön-

Sprengpunkte mit dazugehöriger Bezeich
nung. Die Details zu den einzelnen  
Sprengpunkten finden sich in Tabelle auf S. 19.

nen drei mit  einer Sprengseilbahn bedient werden (Ziel 1 bis 3 
Grabentobel), die übrigen fünf können sicher zu Fuss erreicht 
werden (–> Routen Sprengpatrouille, S. 20).
Eine Gefährdung durch Auslösung von Sekundärlawinen besteht 
bei den Sprengpunkten Ziel 1 Juonli Umlenkung, Ziel 1 und Ziel 2 
Rinerhorn Richtung Sertig sowie beim Ziel 1 und 2 Nüllisch grat 
Richtung Leidbach (–> Tabelle S. 19).
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Anriss-
gebiet

Bezeichnung Höhe  
[müM]

Expo-
sition

Neigung
[°]

Sekundär-
lawinen

Avalan-
cheurziel

A Ziel 1 Grabentobel 2220 W 33 nein ja

A Ziel 2 Grabentobel 2220 W 33 nein ja

A Ziel 3 Grabentobel 2220 W 33 nein ja

B Ziel 1 Grabentobel 
Sprengbahn

2290 W 33 nein nein

B Ziel 2 Grabentobel 
Sprengbahn

2310 NW 33 nein nein

B Ziel 3 Grabentobel 
Sprengbahn

2350 NW 33 nein nein

C Ziel 3 Bodma 2280 WNW 33 nein nein

C Ziel 2 Bodma 2290 W 33 nein nein

C Ziel 1 Bodma 2280 W 33 nein nein

C Ziel 1 Rinerhorn 2480 NW 33 ja ja

C Ziel 2 Rinerhorn 2480 NW 33 ja ja

C Ziel 3 Rinerhorn 2480 WSW 33 nein ja

C Ziel 1 Juonli Umlenkung 2440 NNW 33 ja ja

C Ziel 1 Rinerhorn 
(roter Graben)

2450 W 33 nein ja

C Ziel 2 Rinerhorn 
(roter Graben)

2480 SW 33 nein ja

D Ziel 1 Rinerhorn SW 2480 WSW 38 nein ja

D Ziel 2 Rinerhorn SW 2480 WSW 33 nein ja

D Ziel 3 Rinerhorn SW 2500 W 38 nein ja

D Ziel 4 Rinerhorn SW 2520 W 33 nein ja

D Ziel 5 Rinerhorn SW 2520 WSW 38 nein ja

D Ziel 6 Rinerhorn SW 2520 WSW 38 nein ja

E Ziel 1 Hüttlihang 2460 WNW 33 nein nein

E Ziel 2 Hüttlihang 2460 WNW 33 nein nein

F Ziel 1 Nüllisch 
Umlenkung

2540 NNW 38 nein ja

F Ziel 2 Nüllisch 
Umlenkung

2540 NNW 38 nein ja

G Ziel 1 Nüllischgrat 2540 N 33 ja ja

G Ziel 2 Nüllischgrat 2540 N 33 ja ja

G Ziel 1 Oskiweg 2480 NNE 33 nein ja

G Ziel 2 Oskiweg 2480 NNE 38 nein ja

G Ziel 3 Oskiweg 2460 NNE 33 nein ja

G Ziel 4 Oskiweg 2450 NNE 30 nein ja

G Ziel 5 Oskiweg 2540 NNE 33 nein ja

H Ziel 1 Nüllisch Litzi 2340 NNE 33 nein ja

H Ziel 2 Nüllisch Litzi 2300 N 38 nein ja

H Ziel 3 Nüllisch Litzi 2280 N 38 nein ja

H Ziel 4 Nüllisch Litzi 2260 N 38 nein ja

Detailzusammenstellung zu den einzelnen 
Sprengpunkten mit Anrissgebiet, Bezeichnung, 

Höhe über Meer, Exposition, Hang neigung,  
Gefahr für Auslösung von Sekundär lawinen 

und der Angabe, ob der Sprengpunkt mit dem 
Avalancheur bedient werden kann oder nicht.
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Flugroute Helikoptersprengungen
Für die Sicherung aus dem Helikopter gibt es nur eine Standard-
route. Diese wird nicht immer vollständig geflogen. Die Pfeile auf 
der untenstehenden Karte zeigen die Flugrichtung. Diese muss 
zwingend eingehalten werden, damit die offene Türe auf der rich-
tigen Seite (links) ist. Der Helikopter wird jeweils bei der Station 
Jatzmeder beladen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich in der Re-
gel noch keine Gäste im Schneesportgebiet.

Routen Sprengpatrouille
Es gibt im Schneesportgebiet insgesamt drei Routen für die 
Sprengpatrouillen (–> untenstehende Karte):
– Juonli Doppelskilift Berg  –> Ziel 1 bis 3 Bodma
– Nüllisch Doppelskilift Berg –> Ziel 1 und 2 Hüttlihang
– Nüllisch Doppelskilift Berg –> Ziel 1 und 2 Nüllischgrat, Ziel 1 

bis 5 Oskiweg, Ziel 1 bis 4 Nüllisch Litzi
Zum Erreichen der Sprengpunkte müssen keine lawinengefähr-
deten Hänge gequert werden.

Absperrkonzept

Die Talabfahrt ist lawinensicher und kann auch ohne künstliche 
Auslösung bereits am Morgen freigegeben werden. Das übrige 
Schneesportgebiet wird erst geöffnet, wenn die künstliche 
 Lawinenauslösung abgeschlossen ist. Somit müssen im Schnee-
sportgebiet Rinerhorn selbst keine Absperrungen vorgenommen 
werden.
Allerdings sind bei Grossschneefällen in Zusammenarbeit mit 
dem Gemeindelawinendienst fallweise folgende Massnahmen 
und Absperrungen nötig:
– Anrissgebiet A: Mitarbeiter der ARA werden telefonisch an-

gewiesen, sich nicht im Bereich des Damms – östlich der 
 Gebäude – aufzuhalten (–> Karte S. 12/13). Dasselbe gilt für die 
Bewohner der Häuser in Höfji. 

– Anrissgebiet C (Rieberbach): Betrifft die Strasse von Spina 
Richtung Monstein. Die Strasse wird nach den letzten Häusern 
in Spina gesperrt (Pkt. 1598 –> untenstehende Karte). Das be-

Flugroute (schwarz) und Routen der Spreng
patrouille (blau) mit dazugehöriger Richtung. 
Zusätzlich sind die Sprengpunkte und die  
Anrissgebiete eingetragen.
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nötigte  Material wird vom Depot auf Jatzmeder mitgenommen. 
Eine Person bleibt nach Erstellen der Absperrung vor Ort. Be-
wohner in Wissigen Boden werden telefonisch kontaktiert und 
 angewiesen, in den Häusern zu bleiben. 
Dank dem Einsatz des Avalancheurs ist es sehr unwahrschein-
lich, dass dieses Absperrszenario überhaupt eintritt. Lawinen 
können dank dem Avalancheur laufend und wetterunabhängig 
künstlich ausgelöst werden. Solange die Zubringerbahn nicht 
läuft, kann auch ohne Sicht davon ausgegangen werden, dass 
sich keine Personen im gefährdeten Gelände befinden. Die 
 betriebsinternen Leute werden jeweils vorgängig kontaktiert.

Im Tagesjournal werden Beginn und Ende der Massnahmen 
 notiert.
 

Ablaufschema Sicherungsaktion

Folgendes Schema zeigt den Ablauf einer Sicherungsaktion im 
Schneesportgebiet.

Der Entscheid (Nr. 1) zur Sicherungsaktion wird aufgrund der 
 Beurteilung der Lawinensituation gefällt (–> Beurteilung der ak-
tuellen Lawinensituation, S. 16). Der  Entscheid sollte am Vor-
abend gefällt werden, damit die vorbereitenden Arbeiten (z.B. He-
likopter vorreservieren) rechtzeitig durchgeführt werden können. 
Neben dem Helikopter werden im Schneesportgebiet Rinerhorn 
drei weitere Sprengmethoden (Nr. 2) eingesetzt, ein Avalancheur, 
eine Sprengseilbahn und Handwurfladungen. 
Danach wird die Sprengpatrouille4 festgelegt (Nr. 3). Es wird be-
sprochen, welche Ziele geschossen werden, wie viele Ladungen 
von welcher Grösse vorbereitet werden müssen und zu welchem 
Zeitpunkt die Sicherungsaktion durchgeführt wird. Sobald Ziele, 
Sprengroute und Zeitpunkt festgelegt wurden, erfolgt die interne 
und externe Information (Nr. 4). Insbesondere mit den Fahrern 
muss gut abgesprochen werden, welche Pisten während der 
Nacht bereits präpariert werden und wo sich die Fahrzeuge 
 während der Sicherungsaktion aufhalten dürfen. Falls es gemäss 
dem Absperrkonzept bei künstlicher Lawinenauslösung (–> S. 20) 
eine Absperrung braucht, muss entsprechend vorgegangen wer-
den (Nr. 6). Bevor mit der künstlichen Lawinen auslösung gestar-
tet wird, muss sichergestellt werden, dass sich keine  Personen 
im gefährdeten Bereich aufhalten. Während der Sicherungsak-
tion koordiniert die SOS-Zentrale die Sprengpatrouille, die Fah-
rer, das Personal, allfällige Sprengwachen und die Gäste. Die 
Sprengsignale erfolgen via Funk. Ist die Sicherungs aktion  erfolgt 
(Nr. 7), muss der Sprengplatz kontrolliert werden (Nr. 8). Wenn das 
gewünschte Ergebnis eingetreten ist, kann die Rückmeldung an 
die SOS-Zentrale erfolgen, dass der entsprechende Sektor frei-
gegeben werden kann. Falls das gewünschte Ergebnis nicht ein-
getreten ist, muss entschieden werden, ob es weitere Sprengun-
gen braucht, die Sperrung wegen Lawinen gefahr aufrechterhalten 
werden muss oder der betroffene Sektor trotzdem geöffnet wer-
den kann.
Ist die Sicherungsaktion beendet, erfolgen die Abschlussarbeiten 
(Nr. 9):
– Rückschub der nicht verwendeten Zündpatronen
– Ausfüllen des Sprengprotokolls (–> S. 22)
– Sprengmittelbuchhaltung –> (S. 22)
 

Dokumentation

Die Dokumentation der künstlichen Lawinenauslösung ist für  
den Pisten- und Rettungsdienst sehr wichtig. Zudem zeigt  
das  Lawinenkataster auf S. 8, wie wertvoll eine umfangreiche 
 Erfassung der ausgelösten Lawinen ist. Diese werden am besten 
digital kartiert, damit sie für zukünftige Auswertungen oder auch 
für den NXD-Algorithmus5 zur Verfügung stehen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr. Prozess

Start
Verantwortung 

PRC

Entscheid Sicherungsaktion

Festlegung Sprengmethode

Bestimmung Sprengpatrouille Detaillierter  
Ablauf

Information

Vorbereitung der Ladungen

Absperrung / Info Fahrer

Sicherungsaktion

Kontrolle Sprengergebnis

Abschlussarbeiten

Ende

4 Sprengpatrouillen müssen immer aus zwei Personen bestehen, wobei 
mindestens eine Person sprengberechtigt sein muss. Der Spreng-
patrouille muss ein klarer Auftrag erteilt werden. Die Mitarbeiter  müssen 
korrekt ausgerüstet sein (LVS, Schaufel, Sonde, Apotheke, Funkgerät,  
allenfalls Airbag-Rucksack). Sprengberechtigte müssen sich laufend 
weiterbilden, mindestens alle fünf Jahre im Rahmen der ergänzenden 
Schulung für Sprengberechtigte.

5 Der Nearest Neighbour-Algorithmus vergleicht die aktuelle Schnee-  
und Wettersituation mit Tagen aus der Vergangenheit. Von Tagen mit  
einer ähnlichen Konstellation wird die Lawinenaktivität angezeigt.
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Sprengprotokoll
Jede Sprengung und alle Versager müssen im Sprengprotokoll 
erfasst werden (–> Anhang A9). Dazu sind folgende Parameter er-
forderlich:
– Datum, Zeitpunkt
– Ort / Sprengpunkt
– Methode
– Ladung (Sprengstoffart, Ladungsgrösse, Anzahl Sicherheits-

anzündschnüre)
– Resultat positiv / negativ
– Lawinenausmass
– Namen Sprengpatrouille / Visum
– Bemerkungen
Für das Ausfüllen des Sprengprotokolls ist der Leiter der Spreng-
patrouille verantwortlich.

Erfassung der Sprengpunkte mit GPS
Insbesondere bei der künstlichen Lawinenauslösung aus dem 
Helikopter ist es sehr wertvoll, beim Abwerfen jeder Zündpatrone 
die jeweiligen Koordinaten mit einem GPS zu speichern. Die 
 Koordinaten können später am Computer eingelesen werden  
(–> Georeferenzierung der Sprengpunkte pro Sicherungsaktion). 
So kann exakt nachvollzogen werden, wo in der jeweiligen Situa-

tion gesprengt wurde. Ansonsten werden die Sprengungen nur 
 einem allgemein gültigen Sprengpunkt in einem Anrissgebiet 
 zugeordnet. 

Sprengmittelbuchhaltung
Die Sprengmittelbuchhaltung gibt Auskunft über Ein- und Aus-
gänge sowie Lagerbestände. Daneben müssen auch die Namen 
und Adressen der Lieferanten sowie die Rechnungen und Er-
werbsscheine zehn Jahre aufbewahrt werden. Die Sprengmittel-
buchhaltung wird vom Gesetzgeber (SprstV Art. 110) verlangt.
Die Sprengmittelbuchhaltung wird aufgrund der Einkäufe und der 
Sprengprotokolle geführt. Im Gegensatz zum Sprengprotokoll, 
welches jeder sprengberechtigte Patrouilleur ausfüllt, wird die 
Sprengmittelbuchhaltung nur vom Pisten- und Rettungschef 
 sowie seinem Stellvertreter geführt. 
In der Buchhaltung sind neben dem Erwerbsschein und dem 
 Lieferant die verwendeten Sprengstoffarten und Zündmittel mit 
entsprechenden Mengenangaben aufgeführt. 
Die Auflagen bzgl. der Rückverfolgbarkeit von Sprengmitteln 
werden mit dem Eintragen des alphanumerischen Codes in den 
Bemerkungen erfüllt. 
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Weitere Unterlagen

Neben dem Sprengstoffgesetz (SprstG) und der Sprengstoff-
verordnung (SprstV) gibt es weitere, wertvolle Unterlagen in 
 Zusammenhang mit der künstlichen Lawinenauslösung:
– Wegleitung künstliche Auslösung von Lawinen (SBFI)
– Richtlinie für den Einsatz von Helikoptern zur vorsorglichen 

Auslösung von Lawinen (BAZL)
– Merkblatt Absperren von Strassen für Sprengungen / Beizug 

der Polizei (SBFI)
– Rückverfolgbarkeit von Sprengmitteln (SBFI)
– Praxishilfe Rechts- und Versicherungsfragen bei künstlicher 

Lawinenauslösung (BUWAL)
– Beurteilung von Sekundärlawinen bei künstlicher Lawinen-

auslösung (BAFU)

Mit dem Avalancheur ist eine Sprengmethode im Einsatz, welche 
im Lawinensprengkurs von Seilbahnen Schweiz nicht praktisch 
instruiert wird. Die erste Schulung fand durch den Hersteller 
resp. dessen Vertreter statt. Der Umgang mit dem Avalancheur 
wird jeden Herbst wiederholt. Die Teilnehmer der Schulung 
 werden schriftlich festgehalten und erhalten eine Anleitung.
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Anhang A1 Herleitung der Gefährdung ohne detailliertes Lawinenkataster

* Sind in einer Sturzbahn Abschnitte > 45 ° oder Felsstufen enthalten, darf 
für die Berechnung des Pauschalgefälles nur 2/3 der Höhendifferenz der 
Sturzbahn verwendet werden.

Wenn ein detailliertes Lawinenkataster fehlt, kann zum groben 
Nachweis der Gefahrensituation mit dem Pauschalgefälle gear-
beitet werden. Dazu benötigt man einen möglichen Anriss- und 
Ablagerungspunkt sowie die dazugehörige Höhendifferenz und 
die Lawinenlänge. Der Anrisspunkt wird aufgrund der Erfahrung 
festgelegt. Als Ablagerungspunkt kann man beispielsweise ein 
Gebäude oder eine Piste wählen, um die mögliche Gefährdung an 
diesem Punkt abzuschätzen. Die Berechnung kann auch für ein 
ganzes Schneesportgebiet mit Hilfe eines Geographischen Infor-
mationssystems (GIS) erfolgen.
 
Beispiel
400 m Höhendifferenz und 800 m horizontale Länge

400 m
——–—   = 0.5 = Pauschalgefälle von 50 %
800 m

Interpretation
< 40 %: sehr unwahrscheinlich, dass Lawine den Ablagerungs-
punkt erreicht
> 40 %: Ablagerungspunkt wird wahrscheinlich erreicht (für 
 Lawinenbahnen mit Höhendifferenz* < 800 m und 100-jähriges 
 Ereignis)

Spezialfall Tallawinen
Es sind Auslaufdistanzen mit einem Pauschalgefälle bis 35 % 
 bekannt.

Untenstehende Karte beinhaltet einen Vergleich zwischen dem 
Lawinenkataster (–> S. 8) und dem oben vorgestellten Pauschal-
gefälle. Die drei Beispiele zeigen, dass ein Pauschal gefälle > 40 % 
eher noch etwas grössere Lawinenlängen zulässt und somit et-
was konservativer ist. Wer somit im Lawinenkataster von einem 
Pauschalgefälle von ungefähr 40 % ausgeht, sollte meist auf der 
sicheren Seite sein. 

Anrisspunkt

H
öh

en
di

ff
er

en
z

Ablagerungspunkt
Horizontale Länge

Gegenüberstellung von Lawinenkataster und 
Pauschalgefälle im Anrissgebiet D.



25Sicherheitskonzept Lawinen in einem Schneesportgebiet

Anhang A2  Delegation der Verantwortung bei Doppelnutzung

Karte Nr. 1 und Karte Nr. 2

1. Ausgangssituation
Der Wegabschnitt Aletschbord-Pendelbahn-Alpe Bel (sowohl 
Strasse als auch Wege unterhalb dieser Strasse) ist in Bezug auf 
die Lawinensituation zu analysieren. Sodann sind entsprechende 
Massnahmen zu treffen oder sind bereits realisiert worden (z.B. 
Ogiböcke, Schneerechen etc.).

2. Zuständigkeiten
2a. Zuständigkeiten Pistenrettungsdienst (PRD) der Muster 
Bahnen AG
Der PRD der Muster Bahnen AG ist für die gesamte Verkehrssi-
cherungspflicht der bezeichneten, markierten und signalisierten 
Pisten, Abfahrtsrouten, Schlittelwege, Wege und Schneeschuh-
trails verantwortlich. Die Ausnahme bildet Buchstabe b unten.

2b. Zuständigkeit RSD
Im Grundsatz ist der RSD südlich der Verbindungsstrasse 
Aletschbord-Bel (inklusive dieser) für die Sicherung der alpinen 
Gefahren zuständig.
Folgende Abschnitte (Wege) unterstehen der Sicherheitsverant
wortung des RSD (alpine Gefahren wie Schneerutsche, Stein
schlag, Hangrutschungen etc.):
Aletschbord bis Pendelbahn (obere Strasse und unterer Weg)
Pendelbahn bis Alpe Bel (Strasse und unterer Weg durch die 
Wolfstola)
Mittelstation Pendelbahn bis Feriendorf Tschuggen
Die genauen Abschnitte sind auf beiliegender Karte [Karte Nr. 1], 
welche integrierender Bestandteil der vorliegenden Vereinbarun-
gen bildet, rot eingezeichnet. Zudem sind die Perimeter der Zu-
fahrten und Zugänge zu den Chalets ausserhalb der markierten 
Pisten, welche ebenfalls unter die Zuständigkeit des  RSD fallen, 
rot eingefärbt. [Karte Nr. 1].
Sofern diese Strassen und Wegabschnitte auch/oder als Piste 
dienen, ist für die Verkehrssicherungspflicht der Pistenrettungs-
dienst der Muster Bahnen AG (Signalisation, Markierung, Prä-
paration, Unterhalt und Pistenkontrollen) zuständig. Die Ver-
kehrssicherungspflicht erstreckt sich dabei ausschliesslich auf 
die Pistenöffnungszeiten.
 
2c. Zuständigkeiten der Beispiel GmbH
Die Zuständigkeit bezieht sich vorliegend auf unten in der Karte 
[Karte Nr. 2] aufgeführte Schneeschuhtrails (Schneeschuh- 
Routen) und Winterwanderwege im Raum Blatten-Belalp:
– Blatten–Rischinerwald–Stalden–Blatten  

(gemütlicher Trail)
– Rischinu–Stausee Gebidum
– Blatten–Feriendorf Tschuggen–St. Antoniuswald–Alpe Bel 

(Fichten-Trail)
– Blatten–Egga – Holzij – Aletschbord (Holzij-Trail)
– Roose–Brischeru–Finnu  

(UNESCO-Trail Brischeru; nicht auf der Karte)

** Ein grosser Dank gilt Frédéric Bumann, Direktor Belalpbahnen AG und 
Michael Nellen, Chef PRD Belalpbahnen AG dafür, dass sie mir ihre 
Vereinbarung als Vorlage zur Verfügung gestellt haben

VEREINBARUNG **

Zwischen der Gemeinde Muster (zuständige Kommission), der Beispiel GmbH, dem Regio na - 
len Sicherheitsdienst (RSD) der Mustergemeinde und den Muster Bahnen AG bezüglich  
der Verkehrssicherungspflicht im Raume Muster
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Die Beispiel GmbH ist vollumfänglich für die oben aufgelisteten 
Schneeschuhrouten und Wanderwege verantwortlich. Der Pis-
ten- und Rettungsdienst der Muster Bahnen AG übernimmt 
 keinerlei Haftung für Personen- und Sachschäden (Haftungs-
ausschluss).
Insofern keine anderslautende Meldung von der Beispiel GmbH 
eingeht, gelten die oben beschriebenen Routen und Wege ab Sai-
sonbeginn bis Saisonende als geöffnet. Die Routen sind in diesem 
Zeitraum entsprechend den oben erwähnten Verkehrssiche-
rungspflichten gesichert.

3. Ausnahme Talabfahrt
Bei der markierten Talabfahrt, inkl. Schlittenabfahrt «Chatzu-
lecher», ist der PRD der Muster Bahnen AG sowohl für die 
 Sicherung der alpinen Gefahren als auch für die Verkehrssiche-
rungsspflicht zuständig.

4. Finanzielles / Versicherung
Im Zuständigkeitsgebiet des RSD werden die benötigten Siche-
rungsmittel (Sprengmittel und Helikopterkosten) von der Ge-
meinde Muster bezahlt. Die Entschädigung für die Arbeitszeit der 
Mitarbeiter der Muster Bahnen AG sowie den Sachaufwand  (Fahr-
zeuge) übernimmt ebenfalls die Gemeinde Muster (über RSD).
Alle versicherungstechnischen Fragen (speziell auch was die 
 Mitarbeiter der Muster Bahnen AG betrifft) während dieser Zeit 
sind via RSD über die Gemeinde Muster abgedeckt.

5. Informationspflicht
Die Beispiel GmbH kann sich beim PRD der Muster Bahnen AG und 
umgekehrt zum Zustand (Unterhalt/Sicherheit) der seinen Aufga-
benbereich betreffenden Wege, Routen und Strassen erkundigen. 
Die Sicherheit und damit auch die Pflicht, sich zu informieren, ob-
liegen aber jeweils demjenigen, der für den jeweiligen Abschnitt 
zuständig ist.

6. Sicherung im Bereich der Gratlawine
Die grundsätzlichen Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompeten-
zen in diesem Bereich werden zwischen der Gemeinde Muster 
und dem RSD geregelt. Der RSD ist gehalten, vor Sicherungs-
arbeiten und Massnahmen den Pistenrettungsdienst der Muster 
Bahnen AG zu informieren.

7. Allgemeine Sicherungsarbeiten
Die Sicherungsarbeiten in den Strassen- und Wegabschnitten ge-
mäss Punkt II b. werden in der Regel gemeinsam durchgeführt 
(RSDw und PRD). Die Verantwortung obliegt dem RSD.
Allfällige nötige Sprengungen (z.B. Wolfstola) können vom PRD 
auch selbständig durchgeführt werden. Jedoch muss der RSD vor 
jeder Sprengaktion zwingend informiert werden.
Mit untenstehenden Unterschriften bestätigen alle Komparenten 
die Gültigkeit vorliegender Vereinbarung und deren Umsetzung.

Gemeinde Muster: 
 
Muster Bahnen AG: 
 
RSD Mustergemeinde:
 
Datum / Initialen 

In diesem Bereich übernimmt die Beispiel GmbH alle Verkehrssi-
cherungspflichten gemäss SKUS und Verkehrssicherungspflich-
ten für Schneesportabfahrten (SBS-Richtlinien). Insbesondere 
sind nachfolgende Randnoten besonders zu beachten (Auszug 
aus den SBS-Richtlinien):
220 Das bedeutet, dass folgende Vorkehren getroffen werden 

müssen: 
–  Markierung 
–  Schutz vor alpinen Gefahren 
–  Schutz vor atypischen Gefahren 
–  Anzeigen vor Kreuzungen mit Schneesportabfahrten. 

221 Die Farbe für die Markierung von Schneeschuhrouten ist 
analog zu den Winterwanderwegen pink (RAL 4010). 

222 Markierungen sind erforderlich 
– bei Abzweigungen von Wegen; 
– bei unklarem Routenverlauf (z. B. abrupte Richtungsände-

rung); 
– wo sich der Routenverlauf nicht aus den Geländever-

hältnissen ergibt in Sichtdistanz, d. h. 30–70 Meter unter 
 Berücksichtigung des Terrains. 

 Die Markierung ist während des ganzen Winters zu kontrol-
lieren und instand zu halten. 

223 Die Markierung kann mit Distanz- oder Zeitangaben (wie bei 
den Wanderweg-Tafeln) ergänzt werden. 

224 Bei Lawinengefahr sind die Schneeschuhrouten zu sperren. 
Ist nur ein Teil einer Route gefährdet, genügt es, diesen Teil 
zu sperren. Der ungefährdete Teil kann offen bleiben. 

225 Schneeschuhrouten sind vor Absturzgefahr zu sichern. Dies 
gilt insbesondere auch für Stellen mit atypischen Gefahren 
wie beispielsweise Übergänge über einen vereisten Bach oder 
Passage einer steilen Runse. Soweit die Absturzgefahr nicht 
durch die Anlage der Route oder durch Signalisation beseitigt 
werden kann, sind die erforderlichen baulichen Vorkehrun-
gen zu treffen, um die betreffenden Stellen gefahrlos begeh-
bar zu machen (z. B. solide Geländer, Brücken oder Ähnli-
ches).

226 Kreuzen Schneeschuhrouten die für die Schneesportler an-
gelegten Abfahrten, sind folgende Massnahmen zu ergreifen:
– Bei unübersichtlichen Verhältnissen sind den Schnee-

schuhläufern Kreuzungen mit einer Piste anzuzeigen mit 
dem Hinweis «Piste einzeln traversieren», damit nicht 
ganze Gruppen eine Piste blockieren. Zweckmässig ist das 
Anbringen des Gefahrensignals 7 der SKUS «Kreuzung».

–  Auf der Piste ist für die Schneesportler das Gefahrensig-
nal 7 «Kreuzung» anzubringen, ergänzt mit der Zusatz tafel 
7 d «Kreuzung mit Fussweg». Zusätzlich kann sich das Auf-
stellen des Warnsignals 11 der SKUS «Langsam» empfeh-
len.

227 Wo ein Bergbahnunternehmen sich mit von Dritten angeleg-
ten Schneeschuhrouten nicht befassen will, ist darauf zu 
achten, dass solche Routen weder auf Orientierungstafeln 
noch auf Prospekten der Bahn eingetragen werden, weil 
sonst der Eindruck entstehen könnte, das Bahnunterneh-
men sei dafür verantwortlich. Dem Unternehmen bleibt 
diesfalls nur die Pflicht, auf den Abfahrten die Kreuzungen 
mit Schneeschuhrouten anzuzeigen, sofern solche Kreu-
zungen bei unübersichtlichen Verhältnissen schlecht zu 
 erkennen sind.
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Anhang A3  Sicherungs und Absperrkonzept Breitzug, Tafernazug, Rotschtobel
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Anhang A4  Sicherungs und Absperrkonzept Sertig
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Anhang A5 Dokumentationsformular zur Beurteilung der Lawinensituation
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Anhang A6  Beiblatt Dokumentationsformular

Parameter Erklärungen

Zeitstempel – Datum und Zeitpunkt der Beobachtungen (mehrere Einträge pro Tag möglich)

Neuschnee 24 h  
[cm]

– Zeitpunkt der Messung sollte immer gleich sein, damit es sich wirklich um 24 h-Summen handelt
– Schneefallgrenze
– Wasserwert des Neuschnees / Dichte
– Einsinktiefe, gemessen mit der Rammsonde
– Vergleich mit der kritischen Neuschneemenge

Neuschnee 3 d  
[cm]

– Aufsummierte Neuschneemengen der letzten drei Tage
– Es ist auch möglich, an dieser Stelle die Neuschneemengen seit der letzten Sicherungsaktion einzutragen, 

dann entsprechend kennzeichnen.

Schneehöhe  
[cm]

– Pegel sollte immer von derselben Stelle abgelesen werden
– Wichtig ist ein Einordnen der gemessenen Schneehöhe zum langjährigem Durchschnitt (unterdurch-

schnittlich –> Hinweis auf Altschneeproblem)

Temperatur Ta/Ts  
[°C]

– Ta = Lufttemperatur / Ts = Schneetemperatur (= -10 cm)
– beide Temperaturen sollten abgeschattet gemessen werden
– Ts: es sind verschiedene Messungen möglich. Die Schneeoberflächentemperatur (TSS) gibt Informationen 

über die Abstrahlungsverhältnisse während der Nacht.
– Im Frühjahr sollte nebst der TSS auch die Temperatur der gesamten Schneedecke berücksichtigt werden 

(bereits 0 °C-isotherm?)

Wind: Stärke  
[km/h]  
und Richtung

– Es soll die mittlere Windgeschwindigkeit notiert werden. Falls der Wind sehr böig ist, kann dies vermerkt 
werden.

– Sobald die mittlere Windgeschwindigkeit > 20 km/h ist, wird Schnee verfrachtet
– Sich Gedanken machen über die Beschaffenheit der Schneeoberfläche und das verfrachtbare Angebot

Bewölkung  
[X/8]

– 0/8 wolkenlos, 8/8 bedeckt
– Hohe Cirren, hinter welchen man den blauen Himmel noch erkennen kann, zählen ebenfalls als Bewöl-

kung.

Lawinenbulletin,  
Stufe,  
Gefahrenplot

– Gefahrenstufe, Kernzone (besonders kritische Geländeteile)
– im Fall einer Doppelkarte beide notieren / berücksichtigen
– Ausgabezeitpunkt (17 h, Dezember bis April auch 8 h)
– Abweichung zur eigenen Einschätzung

Beobachtungen,  
Infos von Dritten,  
Lawinen und  
Alarmzeichen
Schneedecke

– Triebschneebildung
– Lawinenabgänge (spontan, fernausgelöst, Personen, künstlich)
– Schneedecke (Wummgeräusche, Rissbildung, Schwachschichten)
– Lawinenunfälle
– NXD

Neuschnee [cm],  
Schneefallgrenze

– Wieviel Neuschnee bis zu welchem Zeitpunkt, Intensität
– Schneefallgrenze im Talboden, hoch oder schwankend

Temperatur [°C],  
Höhe [m. ü. M.]

– immer auf gleicher Referenzhöhe, z.B. 2000 m
– Höhe der Nullgradgrenze (das erste Mal im aktuellen Winter auf entsprechender Höhe?)

Wind: Stärke [km/h]  
und Richtung

– Änderungen über Zeit notieren

Beurteilung
Entscheidung –  
Bemerkungen

– Massnahmen –> Testsprengungen/Sperrungen
– Lawinengefahrentafel und Warnleuchte ja/nein
– Zeitpunkt der nächsten Beurteilung

Visum – bestätigt Richtigkeit der Angaben
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Anhang A7  Formular IFKISEVAL

Formular Beurteilung lokale Lawinengefährdung/Dokumentation
 
Seite 1 von 4

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Flüelastrasse 11, 7260 Davos Dorf Tel.: +41 (81) 417 01 11 Fax: +41 (81) 417 01 10

Lawinendienst:

Erstellt:

Name:

1. Datenerhebung und Situationsanalyse

1.a) IFKIS Daten der Region

Zusammenfassung von Schnee- und Wetterdaten

Neuschnee Schneehöhe Wind (Windstation) Verfr. Temperatur

IMIS Station
HN HS

Hauptricht.
und % (2
Werte)

Stärke,
Mittel Böen VI TA TSS

Zeit 12h
[cm]

24h
[cm]

3T
[cm]

akt.
[cm]

D3T
[cm]

Ø 24h
[%]

Ø 24h
[km/h]

Max 24h
[km/h]

24h
[cm]

akt.
[°C]

D24h
[°C]

akt.
[°C]

D24h
[°C]

Morgenmeldung Neuschnee Schneehöhe Einsinktiefe Verfr.

Beob. Station HNW HN HS EINS VI

Zeit  
[mm]

24h
[cm]

3T
[cm]

 
[cm]

D3T
[cm]

 
[cm]

24h
[cm]

Mittagsmeldung Neuschnee Schneehöhe

Beob. Station HN HS

Zeit
 

ab Morgen-
messung

[cm]

akt.
[cm]
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Formular Beurteilung lokale Lawinengefährdung/Dokumentation
 
Seite 2 von 4

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Flüelastrasse 11, 7260 Davos Dorf Tel.: +41 (81) 417 01 11 Fax: +41 (81) 417 01 10

Datum, Zeit:

1.b) Eigene Erhebungen inkl. Angabe zu regionalen Unterschieden

Angaben zu Schneedecke und Neuschnee
Schneedecke
z.B. schwach / mittel / gut

Neuschnee und Bemerkungen
z.B. Triebschnee, Neuschneeart (trocken/feucht), Neuschneesumme der Schneefallperiode und Anzahl Niederschlagstage, Setzung,
Schneepegel, Durchfeuchtung, Wumm, Strahlung, Schneegrenze, aktuelles Wetter, Lufttemperatur

Lawinenaktivität / Sprengresultate (eigene Beobachtungen)
Lawinenaktivität (spontane Lawinen)
Zeigerlawine, Anzahl und Lawinengrösse (klein/mittel/gross)

Sprengresultate

Infos aus NXD-Lawinen

Infos von benachbarten Diensten
z.B. zu Lawinenaktivität, Sprengresultaten, getroffenen Massnahmen

Prognose (inkl. regionale Unterschiede)

Wetterentwicklung
Neuschnee und Schneefallgrenze, Wind, Lufttemperatur
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Formular Beurteilung lokale Lawinengefährdung/Dokumentation
 
Seite 3 von 4

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Flüelastrasse 11, 7260 Davos Dorf Tel.: +41 (81) 417 01 11 Fax: +41 (81) 417 01 10

1.c) Eigene Gefahreneinschätzung

Entwicklung der Lawinengefahr seit der
letzten Beurteilung

  zugenommen     gleichgeblieben     abgenommen

Gefahrenstufe SLF zum aktuellen Zeitpunkt   1 - ge     2 - mä     3 - erheb     4 - gr.     5 - s. gr.

Eigene Einschätzung der Gefahrenstufe   1 - ge     2 - mä     3 - erheb     4 - gr.     5 - s. gr.

Kommentar zur Lawinensituation, resp. weitere Angaben zu Gefahrenstufe (Höhenlage, Exposition),
Anbruchwahrscheinlichkeit, Lawinengrösse, Anzahl Lawinen, Lawinenart, spontane Lawinen;
evtl. Bemerkung, falls Abweichung zur SLF-Bulletinstufe

Gebiete mit Abweichungen zur obigen eigenen Gefahreneinschätzung

Gebiet

Gefahrenstufe   1 - ge     2 - mä     3 - erheb     4 - gr.     5 - s. gr.

Gebiet

Gefahrenstufe   1 - ge     2 - mä     3 - erheb     4 - gr.     5 - s. gr.

Prognostizierte Entwicklung der
Lawinengefahr

  zunehmend     gleichbleibend     abnehmend

SLF Lawinenbulletin, u.a. prognostizierte Gefahrenstufe für nächste Stunde

Lokale Gefährdung von Personen / Objekten und Massnahmen

Beurteilung der lokalen Gefährdung oder präventiver
Massnahmen (z.B. Sprengeinsätze) nötig

  (weiter zu 2.)

Beurteilung der lokalen Gefährdung nicht nötig  

Begründungen/Bemerkungen

Datum und Zeitpunkt nächste Beurteilung

Name

Verteiler
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Formular Beurteilung lokale Lawinengefährdung/Dokumentation
 
Seite 4 von 4

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Flüelastrasse 11, 7260 Davos Dorf Tel.: +41 (81) 417 01 11 Fax: +41 (81) 417 01 10

2. Beurteilung lokale Gefährdung und Massnahmen
Datum, Zeit:

2.a) Sperrung, Hausaufenthalte, Evakuierungen (resp. deren Aufhebung)
Gebiet
Abschnitt
Verkehrsweg

Massnahmen(entscheid)
oder (je nach Organisation)
Empfehlung für Massnahmen

Begründungen / Bemerkungen
Gelände, Lawinenaktivität,
Wirksamkeit der baulichen Schutzmassnahmen,
aktuelle Schneesituation

Weitere Bemerkungen

Falls Aufhebung von Sperrungen: Ist/sind Lawine(n) auf Verkehrsweg/zu sicherndes Gebiet aufgetreten?

Nein  Ja  Ort

2.b) Künstliche Lawinenauslösung
Lawinenzug Entscheid

Angaben zum Einsatz
Sprengmethode, Anrissgebiete/Reihenfolge,
Sprengpunkte/Reihenfolge, Absperrungen

Begründungen und Bemerkungen
Abschätzung Schadenpotenzial
mögliche Sekundärlawinen

Weitere Bemerkungen

Name

Verteiler
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Name: ________________________________ 
 

B
eo

ba
ch

tu
ng

en
 u

nd
 E

in
sc

hä
tz

un
g 

 

Beobachtete Lawinen 
 

□ keine 
 

Abgangszeit: ……………………………………. 
 

 N E S W 
Rutsch(e)     
Kleine Lawine(n)     
Mittlere Lawine(n)     
Grosse Lawine(n)     
Sehr grosse Lawine(n)     

 

Höhe Anrissgebiet(e): …………. bis …………. m 
 

Durchschnittliche Anrisshöhe: …………… cm 
 

 

Datum: …………… 
 

Schneedeckeninfos 
 
 

Allgemeiner Eindruck Schneedecke 
(Schwachschicht – Schneebrett) 
 

□ günstig 
□ ungünstig 
 
……………………………………………………… 
 

Alarmzeichen 
 

□ Wummgeräusche 
□ Risse 
□ Fernauslösungen 
 

Schneeoberfläche 
 

□ glatt → ungünstig (z.B. Oberflächenreif) 
□ unregelmässig → günstig (z.B. Wind) 
 

Frische Triebschneeansammlungen 24 h 
 

Klassifikation 
 

□ Schneebrettlawine(n) 
□ Lockerschneelawine(n) 
□ Gleitschneelawinen(n) 
 

Feuchte 
 

□ trocken 
□ nass 
 

Auslöseart 
 

□ spontan 
□ durch Person(en) 

 
 

□ durch Sprengung(en) 
□ durch Pistenfahrzeug(e) 
 

□ keine 
□ kleine (5-20 cm) 

□ mittlere (20-50 cm) 
□ grosse (> 50 cm) 

………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 

 

oberhalb von ……… m 

 

Einschätzung der Lawinengefahr 
 

□ gering □ mässig □ erheblich □ gross □ sehr gross 
 

□ trockene Lawinen (Neu- / Triebschnee / Altschnee)  
□ nasse Lawinen (ganzer Tag / Tagesverlauf) 
□ Gleitschnee (ganzer Tag / Tagesverlauf) 

 

 

Gefahrenstellen 
 

oberhalb / unterhalb  
 

von ……… m 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

N
eu

be
ur

te
ilu

ng
 a

m
 M

or
ge

n 

 

Lawinenbildende Faktoren 
 

Neuschnee (HN) auf ……… m 
 

HN 24 h: ……… cm 
HN 3d / seit letzter Sicherungsaktion: ……… cm 
 

Schneefallgrenze: ........................ m 

 

Datum: …………… 
 

Temperatur auf ……… m 
 

Lufttemperatur : ……… °C 
Verlauf seit gestern: □ ↓     □ →     □ ↑ 
 

Schneetemperatur (Oberfläche): ……… °C 
 

 

Windstärke 
 

□ windstill 
□ schwach (0-20 km/h)  
□ mässig (20-40 km/h)  
□ stark / stürmisch (> 40 km/h) 

 

Windrichtung 

 

Wetter 
 

Bewölkung (in Achtel): ……… 
□ Wetter gleichbleibend 
□ Wetterveränderung im Tagesverlauf 
 
……………………………………………………… 

 

Einschätzung der Lawinengefahr 
 

□ gering □ mässig □ erheblich □ gross □ sehr gross 
 

□ trockene Lawinen (Neu- / Triebschnee / Altschnee)  
□ nasse Lawinen (ganzer Tag / Tagesverlauf) 
□ Gleitschnee (ganzer Tag / Tagesverlauf) 

 

 

Gefahrenstellen 
 

oberhalb / unterhalb  
 

von ……… m 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Weitere Entwicklung 12 h (Neuschnee, Wind, Temperatur, Wetter) 
 
…………………………………………………………………………........................... 
 
…………………………………………………………………………........................... 

 

Lawinengefahr 
 

□ ↓ 
□ → 
□ ↑ 

 
 

Massnahmen nötig: □ ja          □ nein 
 

  

Anhang A8  Formular Beurteilung der Lawinengefahr – Pisten und Rettungsdienste
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Anhang A9  Sprengprotokoll

Sprengprotokoll

o Hand o Sprengseilbahn

Datum: o Heli o Avalancheur

5.0 4.16 2.5 1.5 positiv negativ

A - Ziel 1 Grabentobel

A - Ziel 2 Grabentobel

A - Ziel 3 Grabentobel

B - Ziel 1 Grabentobel

B - Ziel 2 Grabentobel

B - Ziel 3 Grabentobel

C - Ziel 3 Bodma

C - Ziel 2 Bodma

C - Ziel 1 Bodma

C - Ziel 1 Rinerhorn

C - Ziel 2 Rinerhorn

C - Ziel 3 Rinerhorn

C - Ziel 1 Juonli Um.

C - Ziel 1 roter Graben

C - Ziel 2 roter Graben

D - Ziel 1 Rinerhorn

D - Ziel 2 Rinerhorn

D - Ziel 3 Rinerhorn

D - Ziel 4 Rinerhorn

D - Ziel 5 Rinerhorn

D - Ziel 6 Rinerhorn

E - Ziel 1 Hüttlihang

E - Ziel 2 Hüttlihang

F - Ziel 1 Nüllisch Um.

F - Ziel 2 Nüllisch Um.

G - Ziel 1 Nüllischgrat

G - Ziel 2 Nüllischgrat

G - Ziel 1 Oskiweg

G - Ziel 2 Oskiweg

G - Ziel 3 Oskiweg

G - Ziel 4 Oskiweg

G - Ziel 5 Oskiweg

H - Ziel 1 Nüllisch Litzi

H - Ziel 2 Nüllisch Litzi

H - Ziel 3 Nüllisch Litzi

H - Ziel 4 Nüllisch Litzi

o in Sprengmittelbuchhaltung eingetragen Unterschrift

Zeitpunkt

Total Sicherheitsanzündschnüre 60 cm (Stück)

Total Patronen (Stück)

Anzahl Ladungen

Methode

Resultat
LawinenausmassSprengpunkt Visum
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Anhang A10  Sprengmittelbuchhaltung
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Anhang A11  Organigramm
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